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Mitgliedererfassungsstelle:

Schantl Harald    mitglied@grenzgaenger-vgv.at

Auskünfte im Sozialbereich:
Montag, 19.00 – 20.00 Uhr   

Herbert Fechtig | Lingenau | Tel. 05578 / 74 9 83

soziales@grenzgaenger-vgv.at

Sprechstunden im Sekretariat werden bis auf 
weiteres entfallen. Die Verbandsführung ist um
eine Lösung bemüht.
Auskünfte in Steuerangelegenheiten können per 
e-mail an alle Vorstandsmitglieder gerichtet werden,
auf der Homepage unter:

www.grenzgaenger-vgv.at

Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen!

<< Einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015, 
Gesundheit und alles Gute für Sie und Ihre Familien! >>



03. Oktober 2014 Meeting im Hotel Krone in Dorn-
birn: der VGV hat alle Vorarlberger Nationalrats-
abgeordneten zu einem Meeting geladen. Thema:
Anerkennung des steuersechtel auf ausländische
Pensionen. Wichtige Informationen entnehmen
Sie bitte beim durchlesen der Zeitung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich werde in meiner Sprechstunde und in Gesprä-
chen immer wieder gefragt, „Für was brauche ich
den Grenzgängerverband?“
Ich lasse die Steuererklärung sowieso  beim Steu-
erberater machen, oder mache sie selber.
Meine Antwort darauf:
„Wir beraten, vermitteln und sorgen für Gleichheit“
Für  uns Grenzgänger ist in Vorarlberg, ausser
dem Vorarlberger Grenzgängerverband niemand
für unsere Anliegen und Probleme zuständig!
Symbolisch wie der Torbogen und die Gasse im
unteren Bild.

Doch unser Motto muss lauten: 
„Gehen wir gemeinsam durch den Bogen,
denn der Weg ist das Ziel!“

Liebe Grenzgängerinnen und Grenzgänger,
Pensionistinnen und Pensionisten.

Das Jahr 2014 geht zu Ende. Es war wieder einmal
ein ereignisreiches Jahr. Erlauben Sie mir einen klei-
nen Rückblick.

Doch zuerst möchte ich mich bei meinen Vor-
standskollegen für Ihre Unterstützung und Zusam-
menarbeit recht herzlich bedanken. Es ist in der
heutigen Zeit leider nicht mehr selbstverständlich,
neben einem vollzeit Job auch noch die Zeit zu fin-
den, in einem Verein tätig zu sein.   
Herzlichen Dank dafür.

27. Juni 2014 - 27. Generalversammlung
Wie alle 2 Jahre haben wir unsere Generalver-
sammlung abgehalten, diesmal im Hotel Büchel in
Giesingen. Die doch zahlreich anwesenden Mitglie-
der  konnten von den geladenen Gästen wie
Rechtsanwalt, Steuerberater, Pensionistenverband
und diversen Landes und Bundes-Politikern inte-
ressantes erfahren.
Des weiteren wurde der Vorstand für 2 weitere
Jahre wieder gewählt.

OBMANNS KOMMENTAR
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Vorstand des VGV, bestätigt bei der Generalversammlung am 27. Juni 2014

Obmann und Sozialreferent: Herr Herbert Fechtig
Obmann Stellvertreter und Schriftführer: Herr Karl Sackl
Kassier und Steuerreferent: Herr Roberto Montel
Mitglieder Erfassung: Herr Harald Schantl
Vorstandsmitglied: Herr Boris Ziegler
Betreuung der  Home Page: Herr Dipl. Ing. FH Andreas Grabher

Zur diesjährigen Generalversammlung wurden aus aktuellen Anlässen kompetente Gäste geladen:

Abgeordneter zum Nationalrat: Herr Elmar Mayer SPÖ
Abgeordneter zum Nationalrat: Herr Bernhard Themessl FPÖ
Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag: Herr Labg. Alexander Muxel
Pensionistenverband: Herr Dr. Erich De Gaspari Landesvorsitzender

Herr Dipl.-Bw. (FH) Hubert Lötsch Landessekretär
Rechtsanwalt: Herr Mag. Jürgen Nagel

Herr Ing. Dr. Michael Bitriol
Steuerberater: Mag. Martin Feuerstein, E. Igerz & Co Wirtschaftsprü-

fungs-Steuerberatungs GmbH
Entschuldigt haben sich:
Herr Wolfgang Matt Stadtrat in Feldkirch und VGKK Herr Mag. Rainer Nagel
Hauptthema war wieder einmal die Ungleichbehandlung, der VGV setzt sich schon seit Jahren für eine
Lösung ein.

Statements der Gäste:

Dr. Erich de Gaspari:
Er spricht die aktiven und zukünftigen Pensionisten aus der Schweiz und dem EU Raum an. Über die
Bemühungen des Pensionisten Verbandes in enger Zusammenarbeit mit der Politik und dem VGV, die
Hauptprobleme der GG einer Lösung zuzuführen. Es ist dies die den GG vorenthaltene Sechstel Rege-
lung bei der Besteuerung der Renten, die Steuernachzahlungsbescheide aus Deutschland und die
wahrlich abenteuerlichen Beitrags-Vorschreibungen der VGKK. Er versichert die Anwesenden weiter der
vollen Unterstützung und verweist auf die Mitarbeit des Alt NR Lackner, der in Wien in Zusammenarbeit
mit Kohl und Blecha unsere Interessen vertritt. 

NR Bernhard Themessl:
In seiner Grußbotschaft an die GG erklärt er, sich in die Problematik der GG eingearbeitet zu haben und
betrachtet unsere Anliegen als berechtigt. Er verspricht, in Wien bei seiner Fraktion das Verständnis für
die GG Problematik erreichen zu wollen. Er betont, daß er für unsere Anliegen jederzeit ein offenes Ohr
habe und verspricht dem VGV immer als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

NR Elmar Mayer:
Nach Grußworten an die Versammelten hielt er folgende Punkte fest:
Die von den Vorrednern genannten Probleme seien ihm seit langem bekannt, er müsse aber gestehen,
daß er erst durch die seiner Einladung beigelegten Unterlagen so richtig erkannt habe, was alles den
GG vorenthalten wird. Den Entschließungs  Antrag der NEOS, den diese unlängst im Parlament einge-
bracht haben, unterstütze er im Prinzip. Da jeder Vorstoß für die GG grundsätzlich zu begrüßen sei.  
Er weise jedoch einige verfassungstechnische Mängel auf. Er möchte in Wien erreichen, daß seine Par-
tei (SPÖ)den Antrag technisch überarbeitet.
Er stellt klar, daß eine für die GG akzeptable Lösung eine parlamentarische Mehrheit braucht. Als erstes
will er seine Leute darauf einstimmen und ihr Verständnis für die berechtigten Anliegen der GG wecken.
Ein erstes Gespräch habe er kurz vor seiner Heimreise nach Vlbg. mit Dr. Matznetter, Wirtschaftsspre-
cher der SPÖ, geführt.
Er sei der Meinung, wenn es nicht jetzt in einer gemeinsamen Kraftanstrengung (Ländle Politik, VGV, ev.
Medien) gelinge, daß im Rahmen der sicher kommenden Steuerreform diese Probleme der GG gelöst
werden, vermutlich wieder für lange Zeit keine Lösung mehr in Aussicht sei.
Es freue ihn, in dieser Sache mit seinem freiheitlichen NR Kollegen Themessl einer Meinung zu sein.
Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit dem VGV und Pens. Verband. 3
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Der Saal im Hotel Büchel war gut besucht

Der VGV unterstützt die Aktion der AK und des ÖGB voll und ganz, 
Ausgleich der kalten Progression und Lohnsteuersenkung

Der VGV Vorstand mit den Kassaprüfern



Steuerbüro E. Igerz & Co Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH: 
Herr Mag. Martin Feurstein

Die Ursache für die Diskriminierung von Beziehern ausländischer Pensionen

➢ § 69 Abs 2 EStG – Bezüge aus der gesetzlichen Kranken- und Unfallversorgung: Ein Siebentel 
der ausbezahlten Entgelte wird unabhängig vom Auszahlungsmodus als sonstiger Bezug im 
Sinne des § 67 Abs 1 EStG 1988 versteuert. 

➢ § 69 Abs 3 EStG – Heeresbezüge: Bei der Auszahlung von Bezügen gemäß HeeresGebG 2001 
sind  pauschal 22% Lohnsteuer einzubehalten. Ein Siebentel der einkommensteuerpflichtigen 
Bezüge ist unabhängig vom Auszahlungsmodus als sonstiger Bezug gemäß § 67 Abs 1 EStG 
1988 zu versteuern. 

➢ § 69 Abs 5 EStG – Rückzahlung von Pflichtbeiträgen: Unabhängig vom Auszahlungsmodus wird 
ein Siebentel der ausgezahlten Bezüge als sonstiger Bezug gemäß § 67 Abs 1 EStG 1988 ausge-
wiesen.

➢ § 69 Abs 7 EStG – Einkünfte aus Dienstleistungsschecks: Unabhängig vom Auszahlungsmodus 
kann 1/7 der ausbezahlten Dienstleistungsschecks gemäß § 67 Abs 1 EStG versteuert werden. 

Meeting am 03.10.2014 um 10.00 Uhr
Wo: Hotel Krone in Dornbirn

Grund: die Anerkennung des steuersechtel auf ausländische Pensionen.

Gemäß § 67 Abs 1 EStG 1988 unterliegen bei den
Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit „neben
dem laufenden Arbeitslohn von demselben Arbeit-
geber“ bezogene „sonstige, insbesondere einma-
lige Bezüge (zum Beispiel 13. und 14.
Monatsbezug, Belohnungen)“ in Abweichung vom
allgemeinen progressiven Einkommensteuertarif
einer fixen Besteuerung mit einem einheitlichen
Steuersatz von 6%. Soweit diese Bezüge innerhalb
eines Kalenderjahres den Betrag von EUR 2.000,-
nicht übersteigen, bleiben sie zur Gänze steuerfrei.
In jedem Fall steht ein Freibetrag von EUR 620,- zu. 
Damit sonstige Bezüge iSd dieser Bestimmung (13.
und 14. Monatsbezug), die „neben dem laufenden
Arbeitslohn“ gewährt werden, vorliegen, müssen
diese Bezüge nach hA und stRsp des VwGH neben
bzw zusätzlich zum laufenden (dh monatlichen)
Lohn oder Gehalt ausbezahlt werden; die tatsäch-

liche Auszahlung muss sich zudem vom laufenden
Bezug unterscheiden. Der 13. und 14. Monatsbe-
zug darf daher, um in den Genuss der Begünsti-
gung des § 67 Abs 1 EStG 1988 zu kommen,
insbesondere nicht laufend anteilig mit dem laufen-
den monatlichen Arbeitslohn ausbezahlt werden
(vgl zB Doralt, EStG10 § 67 Rz 4 und 7 mwN). Es
muss daher eine „Sonderzahlung“ vorliegen.

Entscheidend für die Anwendbarkeit der Begünsti-
gung des § 67 Abs 1 EStG1988 ist somit auf den
ersten Blick der Auszahlungsmodus. Dieser erste
Blick wird aber durch einen zweiten Blick in den 
§ 69 EStG1988 getrübt. In dieser Bestimmung wer-
den nämlich Fälle normiert, in denen unabhängig
vom Auszahlungsmodus („Sonderzahlung“) die Be-
günstigung des § 67 Abs 1 EStG1988 dennoch zu-
steht. Im Einzelnen sind dies folgende Fälle:

Die Begünstigungen des § 67 Abs 1 EStG 1988 iVm
§ 69 EStG 1988 gelten nicht nur für jene Steuer-
pflichtige, die eine aktive nichtselbständige Tätig-
keit (iSd § 25 Abs 1 Z 1 EStG 1988) ausüben,
sondern auch für Bezieher von Pensionen aus der
gesetzlichen (hier gemeint: österreichischen) Sozi-
alversicherung gemäß § 25 Abs 1 Z 3a EStG 1988.
Dabei ist besonders bemerkenswert, dass es für die
Anwendung dieser Steuerbegünstigung gleichgültig
ist, aufgrund welcher vorangegangen aktiven Tätig-

keit, die zum Pensionsanspruch geführt hat, eine
Pension gewährt wird. Auch die Pensionen von
ehemaligen Unternehmern (nach dem GSVG) oder
Landwirten werden den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit zugerechnet (vgl zB Doralt, EStG6
§ 25 Rz 56 ff). Mit anderen Worten: Auch Bezieher
von Pensionen, deren frühere Aktiveinkünfte nicht
dem Lohnsteuerabzug unterlegen sind, werden
durch § 67 Abs 1 EStG 1988 begünstigt.
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Gleichzeitig hat der Gesetzgeber in den jeweiligen
Sozialversicherungsgesetzen (zB in § 105 ASVG
für ehemalige Dienstnehmer und in § 73 GSVG für
ehemalige Selbständige) gesetzlich normiert, dass
den Pensionsempfängern jeweils im Monat April
und September eine „Sonderzahlung“ zusteht.
Damit ist sichergestellt, dass Pensionsempfänger
in den Genuss der Begünstigung des § 67 Abs 1
EStG 1988 gelangen.

Im Ergebnis steht daher sämtlichen Beziehern
einer Pension aus der gesetzlichen –österrei-
chischen – Sozialversicherung die Steuerbegüns-
tigung des § 67 Abs 1 EStG 1988 zu. 

Ergänzend ist anzumerken, dass in Österreich na-
hezu sämtliche Kollektivverträge die Auszahlung
eines 13. und 14. Bezuges vorsehen, sodass auch
sämtlichen Steuerpflichtigen, die eine aktive nicht-
selbständige Tätigkeit iSd § 25 Abs 1 Z 1 lit a EStG
1988 ausüben („Einkünfte aus einem bestehenden
Dienstverhältnis“), die Begünstigung des § 67 Abs
1 EStG 1988 zusteht. 

Man kann daher davon sprechen – was auch der
Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis vom
18.6.2001, B 1437/00, Slg 16.196 ausdrücklich
ausgeführt hat – dass es sich bei der Begünsti-
gung des § 67 Abs 1 EStG 1988 um eine „wegen
ihrer Breitenwirkung de facto generellen Ermäßi-
gung des Einkommensteuertarifs für Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit“ iSd § 25 EStG handelt.
An sich ist notwendig, dass eine Sonderzahlung
neben dem laufenden Entgelt geleistet wird.
Davon gibt es nur wenige Ausnahmefälle, bei
denen aber überdies durch die Bestimmung des
§ 69 EStG 1988 sichergestellt ist, dass diese –
auch ohne dass eine „Sonderzahlung“ vorliegen
würde – entsprechend dem § 67 Abs 1 EStG 1988
begünstigt besteuert werden.

Die Gewährung der Steuerbegünstigung des § 67
Abs 1 EStG 1988 hängt entscheidend davon ab,
ob dem Steuerpflichtigen neben dem laufenden
Arbeitslohn bzw neben der laufenden Pensions-
zahlung eine – vereinfachend gesprochen – „Son-
derzahlung“ gewährt wird. Entscheidend ist im
Regelfall (außer es liegt ein Fall des § 69 EStG
1988 vor) der Auszahlungsmodus.

Bezieht ein Steuerpflichtiger Einkünfte aus einem
bestehenden Dienstverhältnis mit einem österrei-
chischen Arbeitgeber oder eine Pension aus der
gesetzlichen österreichischen Sozialversicherung,
ist einerseits – nahezu flächendeckend   durch die
Kollektivverträge und andererseits – flächende-
ckend – durch die oben erwähnten sozialversiche-
rungsrechtlichen Normen sicher gestellt, dass es
zur Zahlung solcher „Sonderzahlungen“ kommt.
Der für die Gewährung der Steuerbegünstigung
des § 67 Abs 1 EStG 1988 erforderliche Auszah-
lungsmodus ist solcherart sichergestellt. 

Warum erhält ein Bezieher zB einer Pension
aus der Schweiz keine Sonderzahlungen?

Die Antwort darauf ist einfach. In der Schweiz wer-
den gemäß Art 19 des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
(ATSG) periodische Leistungen in der Regel mo-
natlich ausbezahlt. Teilrenten, deren Betrag 10 %
der minimalen Vollrente nicht übersteigen, werden
in Abweichung zu Art 19 ATSG einmal jährlich
nachschüssig im Dezember ausbezahlt, wobei der
Berechtigte die Möglichkeit hat, die monatliche
Auszahlung zu verlangen (Art 44 des Bundesge-
setzes über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung AHVG). Eine Aufteilung in 13 oder gar 14
monatliche Renten ist in der Schweiz gesetzlich
nicht vorgesehen, die Renten werden monatlich
(12 Monate) oder einmal jährlich nachschüssig im
Dezember ausbezahlt. Sonderzahlungen sind in
der Schweizer AHV nicht vorgesehen. Das Steu-
erjahr hat wie das Kalenderjahr nur 12, nicht 14
Monate. Der Pensionsberechtigte erhält daher von
der Schweizer Pensionsversicherung unabhängig
davon, ob er in der Aktivzeit zwölf, vierzehn oder
mehr Bezüge jährlich erhalten habe, seine Pension
immer nur in maximal zwölf Monatsraten ausbe-
zahlt.



Zusammenfassung

Unterschiedliche Besteuerung von in- und ausländischer Pension

Beispiel 1:

AT-Pension: 14 x EURO 1.500 = EURO 21.000,00

CH-Pension: 12 x EURO 1.750 = EURO 21.000,00

Pension AT Pension CH Delta

Jahresbruttopension € 21'000.00 € 21'000.00 €       0.00

Krankenversicherung                             - €   1'071.00          - €   1'071.00 €        0.00

Einkommensteuer €   1'933.00          - €   2'981.00 € 1'048.00

Jahresnettopension € 17'996.00 € 16'948.00        - € 1'048.00

durchschnittliche Einkommensteuer in 
% der Jahresbruttopension - 9.20% - 14.20% 45.78%

Beispiel 2:

AT-Pension: 14 x EURO 3.000 = EURO 42.000

CH-Pension: 12 x EURO 3.500 = EURO 42.000

Pension AT Pension CH Delta

Jahresbruttopension € 42'000.00 € 42'000.00 €        0.00

Krankenversicherung                             - €   2'142.00           - €   2'142.00 €        0.00

Einkommensteuer                                  - €   8'953.00           - € 11'505.00 € 2'552.00

Jahresnettopension € 30'905.00 € 28'353.00       - € 2'552.00

durchschnittliche Einkommensteuer in 
% der Jahresbruttopension - 21.32% - 27.39% 28.50%

Wie können die Bezieher ausländischer Pensionen entdiskriminiert werden?

Indem ähnlich wie bei den in § 69 EStG angeführten Sonderfällen (Bezüge aus der gesetzlichen
Kranken- und Unfallversorgung, Heeresbezüge, Rückzahlung von Pflichtbeiträgen, Einkünfte aus
Dienstleistungsschecks) eine fiktive Auszahlung von Sonderzahlungen fingiert wird. Durch das An-
fügen eines Absatz 9 in § 69 EStG könnte die Entdiskriminierung der Bezieher ausländischer Pen-
sionen erreicht werden. 

§ 69 Abs 9 EStG:
Bei Auszahlung von Bezügen im Sinne des § 25 Abs. 1 Z 3 lit. b und lit. c hat der Empfänger dieser
Bezüge im Rahmen der Veranlagung ein Formular L17 zur Berücksichtigung dieser Bezüge im Ver-
anlagungsverfahren auszustellen und an das Wohnsitzfinanzamt zu übermitteln. In diesem Formu-
lar sind in der Kennziffer 351 ein Siebentel der ausgezahlten Bezüge als sonstiger Bezug gemäß 
§ 67 Abs. 1 auszuweisen.

Rechenbeispiel
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Meeting am 03.10.2014 im Hotel Krone in Dornbirn

Hubert Lötsch (PV), Martin Feurstein, Daniel Zadra (Grüne), Gerald Loacker (Neos), Magnus Brunner (ÖVP), 
Elmar Mayer (SPÖ), Herbert Fechtig und Karl Sackl (VGV), Bernhard Themessl (FPÖ), Erich De Gaspari (PV)



Wann kommt endlich die steuerliche Gleichheit für Bezieher ausländischer Renten?

Falls sie bei der Generalver-
sammlung des VGV am 27. Juni
2014 dabei waren, wissen sie,
daß dort die Aufforderung an
den Vorstand erging, wegen Be-
seitigung der fehlenden Sechs-
tel Besteuerung bei GG- Renten
zu versuchen, bei den Vorarlber-
ger Nationalräten über die Par-
teigrenzen hinweg  einen
Schulterschluss zu erreichen.
Um in Wien bei ihren jeweiligen
Fraktionen und beim Finanzmi-
nister Verständnis für die Besei-
tigung dieser Ungerechtigkeit zu
erlangen.
Die bei der Versammlung anwe-
senden NR. Bernhard The-
messl-FPÖ, Elmar Mayer-SPÖ
sowie weitere Landespolitiker
und der Pensionisten Verband in
Person von Dr. de Gaspari er-
klärten spontan ihre Bereit-
schaft, mitzuwirken. 
Diese Zusammenkunft kam zu-
stande. Außer NR. Hagen von
der Stronach Partei kamen alle
Geladenen, bzw. anstelle NR
Kopf erschien LR. Magnus
Brunner, für den grünen NR.
kam LR Daniel Zadra.
Die Vorarlberger Nachrichten
berichteten in ihrer Ausgabe
vom 11. Okt. diesen Jahres aus-
führlich.

Resultat dieser Zusammenkunft: 
Alle Anwesenden fanden die For-
derung des VGV und des Pens.
Verbandes legitim und versicher-
ten dem Verband, sich in Wien
unverzüglich um das Verständnis
ihrer Parlamentskollegen zu be-
mühen. Sowie einen Termin bei
dem Finanzminister in dieser
Causa zu erhalten.
Wir sind der Meinung, daß sich
das Problem mit einem Zusatz im
§69 Abs 9 EStG auch außerhalb
der Steuerreform problemlos
lösen lässt. Allerspätestens je-
doch im Rahmen der Steuerre-
form. Unser Steuerexperte Mag.
Feurstein überreichte einen Vor-
schlag zur Abänderung.
Es wurde vereinbart, daß der VGV
von den Abgeordneten auf dem
Laufenden gehalten wird. Anfang
März wurde eine weitere Zusam-
menkunft vereinbart.
Von ÖVP Seite wissen wir inzwi-
schen, daß das Gespräch mit
dem Finanzminister bereits statt-
gefunden hat. Der Finanzminister
sicherte seine Unterstützung zu.
Er wolle sich bemühen, die Sache
im Sinne der Grenzgänger zu re-
geln. 
Das Foto mit dem Finanzminister
zeigt Nationalratsabgeordneten
der ÖVP Herrn Karlheinz Kopf, Fi-

nanzminister Dr. Hans Jörg Schel-
ling und Herrn Norbert Sieber
nach der Besprechung. Wir wur-
den ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, daß  wg. der kurzfristigen
Einberufung der Unterredung nur
die ÖVP Mandatare auf dem Bild
seien. 
Die Besprechung erfolgte im
Namen alle Vorarlberger Natio-
nalräte.
Vor dieser Information haben wir
Folgendes unternommen:
Bei dem Treffen mit dem O.Ö.
Grenzgängerverband und den
Dachverband der GG am 17. Okt.
konnten wir dort das Bewusstsein
für dieses Problem wecken,
zumal es dort auch Pensionsbe-
zieher aus Deutschland betrifft.
Man versicherte uns, O.Ö. Natio-
nalräte diesbezgl. zu „motivieren“
Außerdem sind der O.Ö. Landes-
hauptmann sowie unser Landes-
hauptmann in der Steuer Reform
Kommission. 
Unser Obmann, Herr Fechtig, hat
bereits um einen Termin bei LH
Wallner angesucht.
Und was können sie als jetziger
oder zukünftiger Pensionist unter-
nehmen? Mehr als sie denken.
Schreiben sie Leserbriefe an die
Vorarlberger Zeitungen, kontaktie-
ren sie die Vorarlberger Landes-
und Nationalräte. Fordern sie ihre
Bürgermeister auf, in ihren Gre-
mien und Parteien sich dieses
Themas anzunehmen und unsere
berechtigte Forderung zu unter-
stützen. Um diese Ungerechtig-
keit endlich aus der Welt zu
schaffen.

Ihr Karl Sackl

v.l.:
Karlheinz Kopf (Nationalratsabgeordneter ÖVP)
Dr. Hans Jörg Schelling (Finanzminister)
Norbert Sieber
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Pensionsversicherungsbeiträge auf Liechten-
steiner bzw. Schweizer Pensionen

Wie bereits in der letzten Ausgabe berichtet, findet
derzeit eine gerichtliche Klärung der Frage statt,
ob auf Pensionen, welche von liechtensteinischen
bzw. schweizer Pensionskassen an ehemalige
Grenzgänger ausbezahlt werden, in Österreich ein
Krankenversicherungsbeitrag zu entrichten ist. 

Ausgangspunkt ist eine gesetzliche Bestimmung
(§ 73 a ASVG), welche es den Krankenversiche-
rungsträgern erlaubt, auf von ausländischen Stel-
len ausbezahlten Pensionen, welche mit der
österreichischen Pension vergleichbar sind, einen
Krankenversicherungsbeitrag einzuheben. 

Die VGKK hat die genannte gesetzliche Bestim-
mung zum Anlass genommen, um sowohl auf die
Leistungen aus der AHV als auch auf Leistungen

aus dem BVG, insbesondere dem Obligatorium,
dem Überobligatorium und sogar dem Vorobliga-
torium Krankenversicherungsbeiträge vorzu-
schreiben. Dagegen haben wir im Auftrag des
Vorarlberger Grenzgängerverbandes Rechtsmittel
eingelegt.

In einem Musterverfahren wurde ein Bescheid bis
zum Verwaltungsgerichtshof bekämpft, wo das
Verfahren derzeit anhängig ist. Der Verwaltungs-
gerichtshof hat nunmehr hinsichtlich der Liechten-
steinischen Pensionen – wie auch von uns
beantragt - die Fragestellung dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) als Vorabentscheidungsersu-
chen vorgelegt, der in nächster Zeit – eine Ent-
scheidung ist wohl nicht vor einem Jahr zu
erwarten – hiezu eine Entscheidung zu fällen hat.

Rechtsanwälte Herr Nagel und Herr Bitriol
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Pflegegeld   

Einen weiteren Streitpunkt gab es im Bereich des
Pflegegeldes. Gemäß § 3a Abs 1 Bundespflege-
geldgesetz (BPGG) besteht ein Pflegegeldan-
spruch für österreichische Staatsbürger, die ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

In einem Fall einer ursprünglich in der Schweiz be-
schäftigten Grenzgängerin lehnte die PVA die Ge-
währung von Pflegegeld mit der Begründung ab,
dass Grenzgänger grundsätzlich der Versiche-
rungspflicht in der Schweiz unterliegen bzw zum
Abschluss einer privaten Versicherung verpflichtet
sind und daher Versicherungsschutz für den Pfle-
gefall bestehen sollte - was gegenständlich nicht
der Fall war. 

In einem weiteren Fall verweigerte die PVA die An-
erkennung des Pflegegeldes mit derselben Be-
gründung, die Antragsstellerin war zudem
niederländische Staatsangehörige mit nunmehri-
gem gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich.

Gegen beide Bescheide wurde von unserer Kanz-
lei Klage erhoben. Im ersten Fall wurde der An-
spruch auf Pflegegeld von der PVA bereits
anerkannt, auch im zweiten Fall zeichnet sich eine
solche Lösung ab.

Zwischenzeitlich ergingen mehrere höchstgericht-
liche Entscheidungen des OGH zu dieser Frage.
Voraussetzungen für den Bezug des Pflegegeldes
ist demnach lediglich der Wohnsitz eines Österrei-
chers – bzw. eines EU Bürgers – in Österreich. Der
allfällige Bezug einer Hinterbliebenenleistung aus
der Schweiz bzw aus einem EU-Land spielt dabei
keine Rolle. Auch ist unbeachtlich, ob es sich um
einen österreichischen Staatsbürger oder einen
Staatsbürger eines anderen EU-Landes handelt.

Es empfiehlt sich somit, Bescheide der Sozialver-
sicherungsträgern auf deren Richtigkeit hin über-
prüfen zu lassen, da die Behörden in Streitfällen
dazu tendieren, entweder möglichst hohe Beiträge
vorzuschreiben bzw. eine prinzipiell zustehende
Leistung abzulehnen.

Ing. Dr. Michael Bitriol
nagel.bitriol rechtsanwälte
Rheinstr. 35
6900 Bregenz
Tel.: +43 (0) 5574/84003
Fax.: +43 (0) 5574/84003-33
Email: bitriol@ihr-gutes-recht.at

11



12

Dr. Christian Amann
Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder

Bahnhofstraße-Klosterreben 3 
6830 Rankweil
Tel. 05522/44021 - Fax DW 5
office@steuerberater-amann.at
www.steuerberater-amann.at

Besprechungszimmer Alberschwende:
Stauder 1016
6861 Alberschwende
Telefon: 0676/4291574
Besprechung nach Vereinbarung

Per 1.8.2013 Übernahme 
der Kanzlei von Dr. Robert Bale

Übersicht unserer Leistungen

Ihr verlässlicher Partner in Sachen Steuern direkt im 
Zentrum von Rankweil gelegen, sowie mit einem 
Besprechungszimmer in Alberschwende.

- Erstellung der Steuererklärung für Grenzgänger, 

sowie steuerliche Optimierung

- Buchhaltung

- Lohnverrechnung

- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

- Bilanzierung und Erstellung des Jahresabschlusses

- Überschussrechnung bei Vermietung und Verpachtung

- Erstellung von Steuererklärungen

- Erarbeitung von Konzepten zur Steueroptimierung

- Unterstützung bei der Gründung/Umgründung eines Unternehmens

- Beratung in Versicherungsangelegenheiten der Sozialversicherung

- Umfangreiche Vertretungsmöglichkeiten vor Ämtern und Behörden 

- Vorbereitung auf Bankgespräche und Abnahme von lästigen Behördenwegen 

- Steuerliche und wirtschaftliche Beratung

Wir veröffentlichen auch sehr gerne Gastkommentare

Die Meinung unserer Mitglieder und natürlich auch die von Ihnen, sind uns sehr 
wichtig. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, Wünsche und Ansichten zu Themen, 
welche die Grenzgänger oder den Verband betreffen.

Kontakt: info@grenzgaenger-vgv.at oder Vorarlberger
Grenzgängerverband, Hof 314, 6951 Lingenau



gastkommentar

PVÖ Vorarlberg kritisiert Forderung einer Pensionsautomatik
„Länger leben, länger arbeiten“-Jünger leiden unter Realitätsverweigerung 

Erich De Gaspari: „Nur mit Jobs für Ältere kann Pensionsan-
trittsalter steigen“, lehnt PVÖ-Landesschef Erich De Gaspari
jeden Automatismus in der Sozialpolitik ab.

Als „völlig sinnfrei“ bezeichnet der Pensionisten-
verband Vorarlberg die Forderung einer Pensions-
automatik. „Solange es weder eine Automatik bei
der Gesundheit der Menschen noch bei den Ar-
beitsplätzen gibt, mache eine Pensionsautomatik,
die sich ausschließlich an der Lebenserwartung
orientiert, keinen Sinn. Alles andere ist Realitäts-
verweigerung“, erteilt der Landespräsident des
Pensionistenverbandes Vorarlberg, Erich De Gas-
pari, allen Forderungen einer gesetzlichen Erhö-
hung des Pensionsalters eine klare Absage. 

Es dürfte den Befürwortern der Pensionsautoma-
tik entgangenen sein, dass immer mehr Menschen
unter zunehmender Arbeitsbelastung im Beruf lei-
den, wie die Statistik Austria kürzlich in Zahlen
präsentierte. Demnach fühlen sich acht von zehn
Erwerbstätigen durch den Job gesundheitlich be-
lastet. Auch dürfe in diesen Überlegungen nicht
vergessen werden, dass der Österreicher im
Schnitt nur 59,4 gesunde Jahre erlebt. Den Wirt-
schaftsliberalen müssten angesichts dieser Sta-
tistik-Austria- und OECD-Zahlen klar sein, dass
Gesundheitszustand und Lebenserwartung nicht
dasselbe sind, so der PVÖ Vorarlberg.  

Letztlich hängt die Frage des Pensionsantrittsal-
ters von „arbeiten können und Arbeit haben“ ab.
Man muss daher alles tun, dass die, die arbeiten
können, möglichst bis zur Alterspension eine Ar-
beit haben und die, die nicht mehr dazu in der
Lage sind, eine existenzsichernde Pension erhal-
ten. Hier liegen die Kernaufgaben der Regierung
im Pensionsbereich. Sinnentleerte Worthülsen und
auf Formeln zusammengefasste Phrasen helfen
keinem weiter, fasst der Pensionistenverband zu-
sammen.  

Daher müssten die Ziele, neben der Steigerung
des faktischen Pensionsalters, auch die Schaffung
von Beschäftigung für ältere Arbeitnehmer und die
Bekämpfung der Altersarmut sein. Dazu  brauche
es „gesunde Arbeitsplätze“, ein wirksames
Bonus-Malus-System und eine Anhebung des
Ausgleichszulagenrichtsatzes, schließt Erich De
Gaspari.
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PVÖ-Bundeskonferenz stimmt Antrag auf „Steuersechstel auf ausländische
Pensionen“ einstimmig zu.

Bundesweite PVÖ-Unterstützung 
für die VGV-Forderung

Breite Unterstützung erfuhr die langjährige und
gemeinsame Forderung des Vorarlberger
Grenzgängerverbandes und des Pensionisten-
verbandes Vorarlberg beim PVÖ-Bundesver-
bandstag in Wien. Mitte November wurde
nämlich ein entsprechender Antrag auf „Besei-
tigung der steuerlichen Diskriminierung von
GrenzgängerpensionistInnen“ von den über
400 PVÖ-Delegierten einstimmig angenom-

men. Die Hauptforderungen waren das  „Steu-
ersechstel“ auf ausländische Pensionen und die
Befreiung des Progressionsvorbehalts von Be-
zieherInnen deutscher Pensionen. 

BU“BVT“: PVÖ Vorarlberg brachte Antrag gegen
die Diskriminierung von Grenzgängerpensionis-
ten ein. 



FÜR ABBUCHUNGSAUFTRAG

MITGLIED werden beim VGV

Vorname  Nachname

Vorname  Nachname

Datum Unterschrift

Strasse

Plz                                   Ort

Email-Adresse

Kontonummer

BLZ                                  BANK

KontoinhaberIn

Mitglieder werben Mitglieder

Liebes Mitglied! Mundpropaganda ist die beste Werbung. Werben Sie Mitglieder. Wenn Sie die Zeitung 
gelesen haben sehen Sie, dass es alle Grenzgänger|innen, auch die Pensionisten, betrifft.

Bitte helfen Sie uns die „Schwarzfahrer“ zu motivieren, Mitglied bei uns zu werden.
“Gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen!“
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